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Sitzung des
Gartenschauausschusses
Die Bevölkerung wird hiermit zu folgender Sitzung
eingeladen: Sitzung des Gartenschauaus-
schusses am Montag, 02. Februar 2026,
um 18.00 Uhr in der Verkehrswacht Vai-
hingen an der Enz
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Bekanntgaben
3. Vorberatung des Wirtschaftsplans 2026 des

Eigenbetriebs „Bürgergartenschau 2029 -Vai-
hingen ENZückt-“ im Gartenschauausschuss

4. Bürgergartenschau „Vaihingen ENZÜCKT
2029“. Vermarktung Backsteingebäude am
Köpfwiesenweg als Gastronomie

5. Anregungen und Anfragen
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
Die Beratungsunterlagen für die öffentliche Sitzung
können ab Freitag, 30. Januar 2026, in der Stadt-
bücherei und im Ratsinformationssystem der Stadt
Vaihingen an der Enz unter https://vaihingen.rat-
sinfomanagement.net/ eingesehen werden.
Skrzypek-Muth, Oberbürgermeister

Sitzung des Gemeinderates
Die Bevölkerung wird hiermit zu folgender Sitzung
eingeladen: Sitzung des Gemeinderates am
Mittwoch, 04. Februar 2026, um 18.00
Uhr in der Stadthalle Vaihingen an der Enz
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Bekanntgaben
3. Ausscheiden aus dem Gemeinderat
4. Nachrücken in den Gemeinderat und in den

Stadtteilausschuss sowie Änderung in der Be-
setzung der beschließenden Ausschüsse und
weiterer Gremien

5. Verpflichtung der nachgerückten Stadträtin
6. Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026

mit Haushaltsplan der Stadt Vaihingen an der
Enz, des Wirtschaftsplans 2026 des Eigen-
betriebs „Stadtwerke Vaihingen an der Enz“,
des Wirtschaftsplans 2026 des Eigenbetriebs
"Bürgergartenschau Vaihingen ENZückt" und
des Wirtschaftsplans 2026 des Eigenbetriebs
"Sozialstation Vaihingen an der Enz"

7. Bürgerbusverein Vaihingen an der Enz e.V..
Hier: Förderantrag vom 17.09.2025

8. ErlebnisWelt Markstein:
- Grundsatzbeschluss für einen Mittelalterpark
in Vaihingen an der Enz

9. ErlebnisWelt Markstein - Bebauungsplan im
Plb. 3.4 im Stadtteil Kleinglattbach
- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
der Behörden
- Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren

10. Städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit
architektonischem sowie städtebaulich-frei-
raumplanerischem Ideenteil für das „Quartier
Graben-/ Friedrichstraße“. Ergebnis der Preis-
gerichtssitzung

11. Schulkindbetreuung an den Vaihinger Grund-
schulen und der Wilhelm-Feil-Schule
Elternbeiträge ab Schuljahr 2026/27

12.Weiterentwicklung des Antidiskriminierungs-
konzeptes „Vaihingen ist Vielfalt“. Hier: Teil-
nahme an den internationalen Wochen gegen
Rassismus 2026

13. Richtlinien zur Einrichtung eines Jugendge-
meinderates. Hier: Änderungsvorschlag an-
lässlich Online-Wahl

14. Eigenbetrieb Enztalbad Vaihingen an der Enz.
Prüfungsbericht Jahresabschluss 2021

15. Feststellung des Jahresabschlusses des Eigen-
betriebs Enztalbad Vaihingen an der Enz für
das Geschäftsjahr 2021

16.Neubau der Gartenschaubrücke in Vaihingen
und des Enzstegs in Roßwag. Vergabe der
Planungsleistungen für die Ingenieurbauwerke
und die Tragwerksplanungen

17. Anregungen und Anfragen
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
Die Beratungsunterlagen für die öffentliche Sitzung
können ab Freitag, 30. Januar 2026, in der Stadt-
bücherei und im Ratsinformationssystem der Stadt
Vaihingen an der Enz unter https://vaihingen.rat-
sinfomanagement.net/ eingesehen werden.
Skrzypek-Muth, Oberbürgermeister

Bauanträge nur online
Ab dem 4. Februar 2026 können Bauanträge
nur noch digital über eine Online-Plattform
gestellt werden. Der Link dazu wird in Kürze
freigeschaltet und veröffentlicht. Eine Einreichung
per E-Mail ist ab diesem Datum nicht mehr mög-
lich. Betroffen sind zunächst folgende Verfahren:
• Vereinfachtes Verfahren (§ 52 LBO)
• Genehmigungsverfahren (§ 49 LBO)
• Bauvorbescheid (§ 57 LBO)
• Antrag auf Abweichung, Ausnahme oder Be-

freiung
• Kenntnisgabeverfahren (§ 51 LBO)
Weitere Verfahren werden folgen. Darüber infor-
mieren wir zu gegebener Zeit.

Für die digitale Antragstellung ist ein Identitäts-
nachweis erforderlich, der über folgende Nut-
zerkonten erfolgen kann:
• BundID: Zentrales Nutzerkonto des Bundes

für Bürger zur sicheren Identifizierung und
Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen.

• Mein Unternehmenskonto: Zentrales staat-
liches Nutzerkonto für Unternehmen zur
sicheren Kommunikation mit Behörden und
digitalen Antragstellung.

Zur Vorbereitung und Einführung bietet die Firma
prosoz als Betreiber der Plattform am 4. Februar
2026 eine kostenlose Online-Informations-
veranstaltung für Planungsbüros, private Bau-
herren und alle Interessierten an. Den Anmelde-
link gibt es auf Anfrage per E-Mail an: y.lorandt@
vaihingen.de. Weitere Informationen sind bei der
Baurechtsabteilung der Stadt Vaihingen an der
Enz unter Telefon (07042) 18-247 erhältlich.

Jugendgemeinderat
Einladung zur Podiumsdiskussion am 23.
Februar 2026
Der Jugendgemeinderat Vaihingen an der Enz
veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Vaihin-
gen an der Enz eine Podiumsdiskussion anlässlich
der Landtagswahl und lädt herzlich dazu ein! Die
Podiumsdiskussion mit Kandidierenden des Land-
kreises findet in der Stadthalle, Heilbronner
Straße 29, in Vaihingen an der Enz, statt.
Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Um 19 Uhr werden sich die Bewerberinnen und
Bewerber den kritischen Fragen des jugendlichen
Moderatorenteams, bestehend aus einzelnen
freiwilligen Schülerinnen und Schülern des gym-
nasienübergreifenden Gemeinschaftskunde-Leis-
tungskurses des Stromberg-Gymnasiums und des
Friedrich-Abel-Gymnasiums stellen. Im Fokus ste-
hen vor allem jugendrelevante Themen, zugleich
werden aber auch allgemeine politische Frage-
stellungen aufgegriffen. Danach besteht für die
Besucher*innen die Möglichkeit, Fragen an die
Kandidierenden loszuwerden.
Es nehmen Abgeordnete der SPD, der CDU, des
Bündnis 90/ Die Grünen, der FDP, des BSW, der
AfD, der Linken und Volt daran teil. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt: Im Foyer der Stadthalle
verkauft die J 2 des Friedrich-Abel-Gymnasiums
Brezeln und Getränke.
Der Jugendgemeinderat freut sich auf zahlreiche
Schüler*innen, aber auch Eltern und sonstige In-
teressierte!

Landtagswahl
Bekanntmachung über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
zum Landtag am 8. März 2026
1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
der Stadt Vaihingen an der Enz wird in der Zeit
vom 16. Februar 2026 (20. Tag vor der Wahl)
bis 20. Februar 2026 (16. Tag vor der Wahl)
während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag
von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von
14 Uhr bis 18 Uhr) im Wahlamt, Marktplatz 2,
Zimmer 215 für Wahlberechtigte zur Einsicht
bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen könnenWahlberechtigte nur überprüfen,
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister eine Auskunftssperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten
Verfahren geführt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann während der Einsichts-
frist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, spä-
testens am 20. Februar 2026 (16. Tag vor
der Wahl) bis 12 Uhr im Wahlamt, Marktplatz 2,
71665 Vaihingen/Enz, Zimmer 215 Einspruch
einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten spätestens am
15. Februar 2026 (21. Tag vor der Wahl) eine
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für ei-
nen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten
keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
im Wahlkreis Nr.13 Vaihingen durch Stimmabga-
be in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-

nehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne wahlberechtigte Person;
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene wahlberechtigte Person, wenn
5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landes-
wahlordnung (bis zum 15. Februar 2026 (21. Tag
vor der Wahl) oder die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1
oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,
5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz
2 Satz 3 der Landeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des
Landtagswahlgesetzes entstanden ist,
5.2.3 ihrWahlrecht im Einspruchs- oder Beschwer-
deverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.
DerWahlschein kann bis zum 6. März 2026
(2. Tag vor der Wahl), 15 Uhr, im Bürgeramt,
Marktplatz 1, 71665 Vaihingen/Enz schriftlich,
elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail)
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt
werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2.1 bis
5.2.3 angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahl-
tag, 15 Uhr, stellen.
6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. EinWahl-
berechtigter mit Behinderungen kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.
7. Mit demWahlschein erhält die wahlberechtigte
Person
7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag
für die Briefwahl und
7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag,
auf dem die vollständige Anschrift, wohin der
Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeich-
nung der Dienststelle der Gemeinde, die den
Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und
die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk an-
gegeben sind.
8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können
auch durch den Wahlberechtigten persönlich ab-
geholt werden. An eine andere Person können
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte
Person auszuweisen.
9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung,
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Vaihingen an der Enz, 29. Januar 2026, Wahl-
amt

Stadtarchiv geschlossen
Das Stadtarchiv ist aus betrieblichen Gründen vom
9. bis 13. Februar 2026 geschlossen.

Satzungs-Bekanntmachung
Satzung über die Form der öffentlichen
Bekanntmachung vom 29. September 2025,
in Kraft seit 1. Oktober 2025.
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg in Verbindung mit § 1 der Ver-
ordnung des Innenministeriums zur Durchführung
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
hat der Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der
Enz am 29. September 2025 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Form der öffentlichen Bekanntma-
chung
1. Öffentliche Bekanntmachungen der Großen

Kreisstadt Vaihingen an der Enz werden
gemäß der § 1 der Verordnung des Innen-
ministeriums zur Durchführung der Gemein-
deordnung (DVO GemO), soweit keine son-
dergesetzlichen Bestimmungen bestehen, auf
der Homepage der Stadt Vaihingen an der
Enz unter www.vaihingen.de, durchgeführt.
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der
Veröffentlichung. Informativ sollen Bekanntma-
chungen im Amtsblatt der Großen Kreisstadt
Vaihingen an der Enz, das im Wochenblatt
(Verlag Vaihinger Kreiszeitung, vertreten durch
die Dr. Wimmershof GmbH & Co.) erscheint,

veröffentlicht werden. Die Wortlaute der Be-
kanntmachung können im Rathaus der Stadt
Vaihingen an der Enz, Marktplatz 1, 71665
Vaihingen Enz, von jedermann während der
Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden.
Gegen Kostenerstattung ist ein Ausdruck zu
erhalten.

2. Sofern sondergesetzliche Bestimmungen eine
Durchführung von öffentlichen Bekanntma-
chungen auf der Homepage ausschließen,
erfolgt abweichend von Absatz1 die Veröf-
fentlichung von Bekanntmachungen durch Ein-
rücken in das Amtsblatt der Stadt Vaihingen
an der Enz. Als Tag der Bekanntmachung gilt
der Ausgabetag des Amtsblatts.

Ausgabe 5/2026

29. Januar 2026

STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Lokale Agenda 21 Projektgruppe „Erlebnisraum Bächle“

Pflegeaktion am Bächle
Die Projektgruppe lädt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 herzlich ein
zur einer Pflegeaktion im Naturerlebnisraum am Bächle (zwischen Vaihin-
gen und Kleinglattbach)

am Samstag (7. Februar 2026)
von 10 bis ca. 13 Uhr

Nach dem Rückschnitt einiger Sträucher muss das Schnittgut für den Ab-
transport auf Haufen zusammengezogen werden. Das Weidenhaus soll
eine neue „Frisur“ bekommen.

Gemeinsam geht’s leichter und es macht mehr Spaß! Wir freuen uns über
helfende große und kleine Hände. Für eine kleine Stärkung zwischen-
durch wird gesorgt. Bitte an festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe
denken. Wer hat, kann Grabgabel oder Rechen mitbringen, um die Sand-
spielfläche für die neue Spielsaison fit zu machen.

Ansprechpartner: Bettina Marx,Telefon (07042) 940678, Andreas Fau-
pel (07042) 17791.

Bei unbeständigem Wetter schauen Sie bitte auf www.ner-
vaihingen.de, ob die Veranstaltung stattfindet. Ersatztermin
bei Schlechtwetter wäre der 14. Februar 2026.

Kontakt:
Agendabüro Vaihingen

an der Enz,
Telefon (07042) 18-653
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3. Erscheint eine Bekanntmachung nach Absatz
1 auf der Homepage der Stadt Vaihingen an
der Enz infolge höherer Gewalt oder sonstiger
unabwendbarer Ereignisse nicht, so kann die
öffentliche Bekanntmachung in Form der Not-
bekanntmachung wie folgt subsidiär durchge-
führt werden:
1. Durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt Vai-
hingen an der Enz. Als Tag der Bekannt-
machung gilt der Ausgabetag des Amts-
blattes.

2. Erscheint das in Ziffer 1 genannte Amts-
blatt nicht, so erfolgt die Bekanntmachung
durch Anschlag an der Verkündungstafel
des Rathauses der Stadt Vaihingen an der
Enz.

3. Sofern Ziffer 1 und 2 nicht möglich sind,
erfolgt die Bekanntmachung durch Ver-
öffentlichung einer Pressemitteilung über
lokale Nachrichten- und Presseagenturen.
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Ver-
öffentlichungstag der Pressemitteilung.

Im Fall der Notbekanntmachung ist die öffentliche
Bekanntmachung in der Form nach Absatz 1 zu
wiederholen, sobald die Umstände es zulassen.
§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.10.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der
öffentlichen Bekanntmachung vom 07.02.1990,
in Kraft seit 10.02.1990, außer Kraft.
Skrzypek, Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 (4) der GemO: Eine etwaige Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach § 4 (4) GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber
der Stadt Vaihingen an der Enz geltend gemacht
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind, der Oberbürgermeister dem
Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung
gerügt hat.

Gesamtstadt-Nachrichten

Sozialstation
Menschen mit Demenz brauchen Angehörige,
Freunde, Nachbarn und Kollegen, die nicht weg-
schauen. Haben Sie Interesse, mehr über das The-
ma Demenz zu erfahren? Gibt es in Ihrer Familie
Menschen mit Demenz? Begegnen Ihnen in Ihrem
Arbeitsalltag Menschen mit Demenz? Hierzu bie-
tet die Sozialstation Vaihingen an der Enz zusam-
men mit der AOK Gesundheitskasse vom 30. Janu-
ar bis 17. Februar 2026 eine kostenlose Schulung
an. Teilnehmer lernen das Krankheitsbild Demenz
kennen und erhalten Einblick im Bereich Kommu-
nikation und Beschäftigung bei Menschen mit De-
menz. Medizinische Grundlagen, die Pflegekasse
und Pflegehilfsmittel werden erklärt. Im Anschluss
an die Schulung haben Sie die Möglichkeit bei
der Betreuung von demenzkranken Menschen mit-
zuwirken. Wir freuen uns auf ihr Interesse. Kontakt
gibt es unter den E-Mails: j.walter@vaihingen.de
oder s.naegele@vaihingen.de, Telefon (07042)
18953 oder 18954.

Stadtbücherei
Shared Reading – an Worten wachsen: Am
Montag (9. Februar 2026) findet im 3. Stock in
der Stadtbücherei zwischen 17.15 und 18.45 Uhr
Shared Reading unter Leitung von Frau Ebbers-
Booz statt. Jede und jeder, unabhängig von Alter
und Leseerfahrung, ist eingeladen, sich zusammen
auf kurze Texte einzulassen und auszutauschen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Vorlesen für Kinder: Am Dienstag (10. Feb-
ruar2026) wird ab 16.30 Uhr für Kinder ab vier
Jahren vorgelesen. Anschließend kann noch eine
Kleinigkeit gebastelt oder gemalt werden.
Ohne Voranmeldung, die Bastelplätze sind be-
grenzt.
Saatgutbibliothek: Ab Donnerstag (11. Febru-
ar 2026) ist im Foyer der Stadtbücherei Vaihingen
die Saatgutbibliothek aufgebaut. Jeder kann sich
während der Öffnungszeiten etwas von dem ge-
spendeten Saatgut „ausleihen“, um es dann im
Herbst nach erfolgreicher Aussaat wieder in Form
von neuem Saatgut zurückzubringen.

Städtische Jugendarbeit
Abteilungsleitung 40.3 Kinder- und Ju-
gendarbeit: Stefanie Faigle; Schlossstraße 1,
71665 Vaihingen an der Enz, Telefon 18 415, E-
Mail: s.faigle@vaihingen.de. Kontaktzeit: Montag
bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, Montag bis Donners-
tag, 13 bis 17 Uhr.
Leitung Offene Kinder- und Jugendarbeit
/ Leitung KiJZ: Tim Bauer, Schlossbergstraße
26, 71665 Vaihingen an der Enz, Telefon 13646,
E-Mail: t.bauer@vaihingen.de
Mobile Jugendarbeit: Mikayil Toy, Heilbron-
ner Straße 12, 71665 Vaihingen an der Enz, Tele-
fon (0172) 8349511, E-Mail: m.toy@vaihingen.
de
Kinder- und Jugendzentrum (KiJZ): Aktuelle
Öffnungszeiten, Angebote, Infos und Veranstal-
tungen finden Sie auf der Homepage der Stadt
Vaihingen und auf unserer Instagram Seite: kij-
zvaihingen.

Schlossbergschule
Die Schlossbergschule Gemeinschaftsschule lädt
zum Tag der offenen Tür am Donnerstag (5. Feb-
ruar 2026) von 16 bis 18 Uhr ein. Alljährlich ist
der Tag der offenen Tür an der Schlossbergschule
Gemeinschaftsschule eine schöne Möglichkeit, um
das vielfältige Angebot und die Besonderheiten im
Schulleben kennenzulernen. Der Tag ist besonders
für alle Viertklässlerinnen und Viertklässler konzi-
piert. In Form eines Rundgangs werden Informa-
tionen zu Fächern und Abschlüssen präsentiert,
aber es sorgen auch Ausstellungen und Mitmach-
aktionen für kurzweilige Momente. Fragen, wie
an der Gemeinschaftsschule gelernt wird, welche
vielfältigen Wahlangebote es gibt und wie der
Leistungsanspruch in ein individuelles Fördern und
Fordern gebettet wird, werden an diesem Nach-
mittag beantwortet.
Das Ziel der Schlossbergschule, nicht nur zu bil-
den, sondern auch innerhalb einer vielfältigen Ge-
meinschaft den Einzelnen zu stärken und in seinen

besonderen Fähigkeiten zu fördern, steht hierbei
im Vordergrund. Die gelungene Mischung aus
echter Lernzeit, Selbstverantwortung, Zeit für Ent-
wicklung, Anforderung und Gemeinschaft ist es,
was diese Schule so besonders macht.
Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und die
Schülerinnen und Schüler der Schlossbergschule
Gemeinschaftsschule freuen sich auf viele Interes-
sierte, um ihre Schule zeigen zu dürfen!
Joos, Schulleiter

Karlsruher Verkehrsverbund
Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wächst:
Durch die Integration des VPE-Gebiets entsteht
damit ein Verbundraum für knapp zwei Millionen
Menschen auf über 4000 Quadratkilometern –
von der Pfalz bis vor die Tore Stuttgarts. Das Land
Baden-Württemberg, die Stadt Pforzheim und der
Enzkreis sind dafür als Gesellschafter in den KVV
beigetreten.

Landratsamt
Bereits zum siebten Mal findet in diesem Jahr die
Ausbildungsmesse „Plan A“ des Jobcenters Land-
kreis Ludwigsburg statt. Das Kronenzentrum in Bie-
tigheim-Bissingen wird am 2. Februar 2026 von
13 bis 16 Uhr zum Treffpunkt für Ausbildung und
Studium: Über 100 Ausbildungsberufe und Stu-
diengänge werden dort präsentiert, mehr als 50
Unternehmen aus der Region sind vertreten. Eine
vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Weite-
re Informationen über die Ausbildungsprofile und
ausstellende Unternehmen finden Interessierte auf
der Website www.plan-a-azubimesse.de.

LEA
Die Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e. V. er-
läutert, wie Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung
zusammenhängen. Schimmel in Wohngebäuden
birgt gesundheitliche Risiken und verursacht Schä-
den am Gebäude. Viele Personen versuchen der
Pilzentwicklung durch stärkeres Heizen entgegen-
zuwirken. Dadurch entstehen unnötig hohe Kosten
– Schimmelpilze fühlen sich in sämtlichen Berei-
chen zwischen 0° und 40° Grad wohl. Temperatur
alleine wirkt Schimmelbildung nicht entgegen. Ent-
scheidend ist die relative Feuchte (rF) der Luft. Un-
ter Telefon (07141) 68893-0 können Interessierte
einen Termin zur kostenlosen Erstberatung verein-
baren, um sich über Dämmmaßnahmen oder den
Einbau einer Lüftung zu informieren.

NABU
Der Naturschutzbund (NABU) Vaihingen/Enz e.V.
lädt hiermit herzlich zur Mitgliederversammlung
am Donnerstag (12. Februar 2026) ein. Beginn
ist um 19 Uhr im Landgasthof Rebstock in Vaihin-
gen/Enz-Horrheim. Tagesordnung: 1. Begrüßung;
2. Totenehrung; 3. Bericht des 1.Vorsitzenden; 4.
Kassenbericht; 5. Bericht der Kassenprüfer; 6.
Entlastung des Kassierers; 7. Entlastung des Vor-
standes; 8. Neuwahlen; 9. Anträge bitte schriftlich
bis Donnerstag (5. Februar 2026) an den 1. Vor-
sitzenden Lothar Grau, E-Mail: löthargrau@gmx.
de. 10; Verschiedenes. Im Anschluss Vortrag „Hei-
mische Amphibien“.

Naturpark
Mönche, Gräben, Teiche Einblicke in die
Maulbronner Klosterlandschaft gibt es auf einer
sechs Kilometer langen Wanderung am 15. Feb-
ruar 2026 zwischen 13.30 bis 17 Uhr mit Na-
turparkführer Klaus Timmerberg, Telefon (07043)
2066, E-Mail: k.timmerberg@web.de. Kostenbei-
trag7 Euro, Kinder 2 Euro.Treffpunkt ist die Bushal-
testelle Birkenhof in Maulbronn. Eine Anmeldung
ist erforderlich.
Schwaigerner Saatgutmarkt: Beim Saatgut-
markt des BUND in Schwaigern wird von verschie-
densten Anbietern samenfestes Saatgut und Setz-
linge von Kräutern, Gewürzen, Obst, Gemüse und
Blumen angeboten, darunter auch zahlreiche alte
und seltene Kultursorten. Das Naturparkzentrum
wird das Angebot um Saatgut heimischer Wild-
pflanzen ergänzen: Am 15. Februar von 11 bis
17 Uhr, in der Frizhalle, Theodor-Heuss-Straße 12.
NATURPARK – das Magazin Wer noch An-
regungen für einen Besuch der sieben baden-würt-
tembergischen Naturparke möchte, der sollte jetzt
einen Blick in die neue #NATURPARK, das Maga-
zin der Vorzeigelandschaften im Ländle, werfen.
Kostenlos erhältlich im Naturparkzentrum Zaber-
feld oder zu bestellen oder Download über den
Broschüren-Service auf der Website www.natur-
park-stromberg-heuchelberg.de.
Online-Kochabende Lust auf nachhaltigen Ge-
nuss? Spaß am gemeinsamen Kochen mit Groß
& Klein mit der naturpark-Kochschule: Am Sonn-
tag (1. Februar 2026), 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
(Geschmorter Spitzkohl), am Sonntag (8. Februar
2026), 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr (Bratwurst-Brät
mit Linsen), am Samstag (14. Februar 2026),
16.30 Uhr bis 18.30 Uhr (Sushi), am Sonntag
(15. Februar 2026), 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
(Spinatknödel), Samstag (21. Februar 2026),
16.30 Uhr bis 18.30 Uhr (Vegetarischer Krusten-
braten), am Sonntag (22. Februar 2026), 16.30
Uhr bis 18.30 Uhr (Pho Ga Suppe). Die Teilnah-
me ist kostenlos, Zutaten müssen selbst eingekauft
werden. Anmeldung: www.naturpark-kochschule.
de

Schwäbischer Heimatbund
Kulturlandschaftspreis: Der Schwäbische
Heimatbund und die Sparkassen belohnen die
Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften:
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in
Württemberg vorbildlich um den Erhalt traditionel-
ler Landschaftsformen kümmern, können sich um
den Kulturlandschaftspreis 2026 bewerben. Ein-
sendungen sind bis zum 30. April möglich. Der
Jugend-Kulturlandschaftspreis ist seit zehn Jahren
einer der drei Hauptpreise, die mit jeweils 1.500
Euro dotiert sind. Bewerben können sich Teilneh-
mer aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen
Heimatbundes, also den ehemals württembergi-
schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes
sowie einigen angrenzenden Gebieten. Ein mit
500 Euro belohnter Sonderpreis Kleindenkmale
würdigt die Dokumentation, Sicherung und Res-
taurierung von Kleindenkmalen. Annahmeschluss
für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im For-
mat DIN A4 ist der 30. April 2026. Kostenlose
Broschüren mit den Teilnahmebedingungen sind
unter www.kulturlandschaftspreis.de, beim Schwä-
bischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei allen
württembergischen Sparkassen erhältlich. Die Ver-
leihung findet im Herbst 2026 im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung statt.
Grundgesetz-Ausstellung Die Regionalgrup-

pe Stromberg-Mittlere Enz des Schwäbischen
Heimatbundes lädt in Kooperation mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Enzberger Vereine am 5.
Februar 2026 um 16 Uhr herzlich ein zu einem
Besuch der Ausstellung „In bester Verfassung?!
Die Würde des Menschen ist unantastbar“ im
Heimatmuseum Mühlacker, Kelterplatz 5, ein.
SHB-Vorsitzender Andreas Felchle führt durch die
Erlebnis-Ausstellung, die einen Einblick in die Ent-
stehungsgeschichte unseres Grundgesetzes ge-
währt und zudem eine Plattform bietet, um sich mit
unserer Geschichte, Demokratie und Integration
auseinanderzusetzen. Anmeldung per E-Mail an:
andreas.felchle@wlsb.de.

Stadtteil Ensingen

Dorf- und Straßenfest
Die nächste Sitzung der teilnehmenden Vereine,
Organisationen und Privatpersonen findet am Frei-
tag (30. Januar 2026) um 19 Uhr, im Ensinger
Rathaus statt.
Fink, Ortsvorsteher

Defibrillator
Ein AED Defibrillator wurde auf Initiative des Ort-
schaftsrates Ensingen angeschafft und aus den be-
reitgestellten Haushaltsmitteln finanziert. Der Defi
ist an der Hauswand rechts neben dem Eingang
zum Feuerwehrgerätehaus in einem Allwetter-
gehäuse untergebracht. Er ist 24/7 zugänglich.
Nutzen Sie den Defibrillator um im Notfall Leben
zu retten. Jeder kann helfen. Siehe auch https://
www.ensingen.eu/2026/01/aed-defibrillator-
am-feuerwehrgeraetehaus-ensingen. Eine Über-
sicht über alle Defibrillator-Standorte im Stadtge-
biet gibt es auch im Kasten auf dieser Seite des
Amtsblatts.
Fink, Ortsvorsteher

Ensinger Grundschule
Im September 2026 werden alle Kinder schul-
pflichtig, die bis zum 30. Nuni 2026 das 6. Le-
bensjahr vollenden. Die Unterlagen für die Schul-
anmeldung erhalten die Erziehungsberechtigten
über den Kindergarten bzw. mit der Post. Sie müs-
sen vollständig ausgefüllt bis Freitag (28. Februar
2026) an die Ensinger Grundschule zurückgege-
ben werden. Für Rückfragen und weitere Anliegen
wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat.
Bender, Rektorin

Musikverein
Liebe Eltern der Jungmusiker, wir möchten Sie
hiermit recht herzlich zu unserer Generalversamm-
lung am Freitag (13. Februar 2026) um 19.30
Uhr im Vereinsheim des Musikvereins Ensingen,
Horrheimer Straße 17, in Ensingen einladen. Die
Sitzung sieht folgende Tagesordnungspunkte vor:
1) Begrüßung und Totenehrung, 2) Rechenschafts-
bericht der Vorstandschaft, 3) Bericht des Finanz-
vorstands, 4) Bericht der Schriftführerin, 5) Bericht
der Jugendleiterin, 6) Berichte der Dirigenten, 7)
Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer,
8) Neuwahlen, 9) Anhebung der Mitgliedsbei-
träge, 10) Anträge und Verschiedenes. Wenn Sie
Anträge zur Tagesordnung haben, sind diese bis
spätestens 6. Februar 2026 schriftlich bei unse-
rer Verwaltungsvorständin Elke Staiger-Götz unter
verwaltungsvorstand@musikverein-ensingen.de
einzureichen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir
Sie an diesem Abend bei uns begrüßen dürfen
und hoffen auf Ihre rege Teilnahme.

Stadtteil Enzweihingen

Brennholzverkauf
Der Brennholzverkauf findet am Dienstag (10. Fe-
bruar 2026) um 19 Uhr (Einlass 18.15 Uhr) in
der Mehrzweckhalle Enzweihingen, Schulstraße
6, in 71665 Vaihingen-Enzweihingen statt – ohne
Bewirtung.
Verkaufsangebot:
Flächenlose:
Nr. 1 – 3 im Distrikt 15, Doktorswald
Nr. 4 – 9 im Distrikt 12, Hardt, Abt.6, Kühgrube
Brennholz – Polter:
Nr. 201 – 217 am Doktorswaldweg, in D.15,
Doktorswald
Nr. 221 – 267 am Traufweg, in D.12 Hardt, Abt.
6, Kühgrube
Nr. 301 – 319 am Hammelbergweg in D.6 Abt.
2, Hammelberg
Nr. 320 – 339 am Hammelbergweg in D.6 Abt.
1, Auricherberg
Die Brennholzpolter und die Flächenlosabgren-
zungen sind mit roter Farbe gekennzeichnet. Die
Holzlisten und entsprechende Lagepläne werden
auf der städtischen Homepage www.vaihingen.de
unter „Rathaus & Service / Bürgerservice / Brenn-
holzverkauf“ eingestellt. Sie werden gegebenen-
falls regelmäßig aktualisiert.

Stadtteil Gündelbach

Schornsteinreinigung
Ab den 2. Februar 2026 wird die allgemeine
Schornsteinreinigung in Gündelbach durchge-
führt.

Förderverein Grundschule
Der Förderverein der Grundschule Gündelbach
lädt herzlich zur Jahreshauptversammlung am
Dienstag (10. Februar 2026) ein. Die Versamm-
lung beginnt um 20 Uhr in der Grundschule in
Gündelbach. Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Be-
richt des Vorstandes, 3. Bericht des Kassenwarts,
4. Bericht der Kassenprüfer, 5. Entlastung der
Vorstandsschaft, 6. Wahlen, 7. Anträge, 8. Ver-
schiedenes. Vorschläge und Anträge, die in die
Tagesordnung aufgenommen werden sollen, sind
bis 6. Februar einzureichen. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen.

Stadtteil Horrheim

Brennholzverkauf
Der Brennholzverkauf findet am Dienstag (3. Feb-
ruar 2026) um 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr, in der
Mettertalhalle Horrheim, Neue Schulstraße 33,
71665 Vaihingen-Horrheim statt. Der SV Horr-

heim übernimmt die Bewirtung und bietet Geträn-
ke und warme Leberkäsweckle an.
Verkaufsangebot:
Flächenlose
Nr. 1 – 3 im Distrikt 1, Abt.18 Häfnerhaslacher-
weg
Brennholz – Polter
Nr. 501 – 503 am Eselsbrunnen, D.1, Abt.1,
Kropfig
Nr. 504 – 505 am Rieserweg, D.1, Abt.1, Kropfig
Nr. 506 – 509 an der Lauer Planie, D.1, Abt.4,
Lauer Kopf
Nr. 510 – 527 am Rennweg, D.1, Abt.5 Baisels-
berg
Nr. 528 – 530 am Teufelsklingenweg, D.1, Abt.6,
Hüttenrain
Nr. 531 – 563 am Strombergsträßle, D.1, Abt.6,
Hüttenrain
Nr. 564 + 565 am Laubsteigle, D.1, Abt.5 Bai-
selsberg
Nr. 566 – 597 am Strombergsträßle, D.1, Abt.5
Baiselsberg
Nr. 601 – 609 am Hambergerseeweg, D.1,
Abt.18 Häfnerhaslacherweg
Nr. 610 am Tiergartensträßle, D.1 Abt.18 Häfner-
haslacherweg
Nr. 611 – 621 am Häfnerhaslacherweg, D.1
Abt.18 Häfnerhaslacherweg
Nr. 622 – 624 am Otternweg, D.1 Abt.18 Häf-
nerhaslacherweg
Die Brennholzpolter und die Flächenlosabgren-
zungen sind mit roter Farbe gekennzeichnet. Die
Holzlisten und entsprechende Lagepläne werden
auf www.vaihingen.de unter Rathaus & Service /
Bürgerservice / Brennholzverkauf eingestellt.
Allgemeine Informationen und Ablauf:
Am Eingang werden die Kontaktdaten der Bie-
ter aufgenommen. Das Kontaktformular kann zu
Hause von der städtischen Homepage herunter-
geladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Dies
erspart vor Ort Zeit. Jeder Bieter erhält eine „Bie-
terkarte“ mit einer Bieternummer. Die Abgabe des
Holzes erfolgt durch Versteigerung gegen Höchst-
gebot.
Die Stadt Vaihingen behält sich vor, gegebenen-
falls für maximal 25 Fm je Haushalt bzw. Käufer
den Zuschlag zu erteilen.
Die Rechnungen werden ab dem darauffolgenden
Tag per E-Mail an die Käufer verschickt. Die Anga-
be einer E-Mail-Adresse auf dem Kontaktformular
ist dafür zwingend erforderlich.
Die Rechnungsversendung per Post ist weiterhin
ebenfalls möglich. Die Rechnung ist per Überwei-
sung zu begleichen. Nach Gutschrift bei der Stadt-
kasse kann das Holz im Wald aufgearbeitet und
abgefahren werden.
Das Merkblatt mit den Hinweisen zur pfleglichen
und sicheren Aufarbeitung des Brennholzes ist Be-
standteil des Kaufvertrags und ist unbedingt zu
beachten. Es wird dringend darauf hingewiesen,
dass bei der Arbeit mit der Motorsäge die persön-
liche Schutzausrüstung zu tragen ist. Für die Arbeit
mit der Motorsäge im Flächenlos und bei der Auf-
arbeitung von Brennholzpoltern am Waldweg ist
nur befugt, wer einen Motorsägenkurs absolviert
hat. Der Sachkundenachweis ist bei der Aufarbei-
tung mitzuführen. Der Fachbereich Wald, LRA
LB, bietet Motorsägen-Grundlehrgänge an. Diese
können über die Schiller-Volkshochschule gebucht
werden: www.schiller-vhs.de, Telefon (07141)
144-2666.

Horrheimer Grundschule
Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schul-
jahr 2026/2027 der Horrheimer Grundschule
erfolgt über den Postweg. Alle erforderlichen
Unterlagen werden den Familien der Schulanfän-
ger postalisch zugestellt. Diese senden Sie bitte
ausgefüllt bis spätestens 24. Februar 2026 an die
Horrheimer Grundschule zurück oder werfen den
Umschlag in den Briefkasten der Schule in der Eu-
genstraße 39. Schulpflichtig werden alle Kinder,
die in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis einschließ-
lich 30. Juni 2020 geboren sind und somit das 6.
Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die zwischen
dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 gebo-
ren sind, können auf Antrag ebenfalls angemeldet
werden. Kinder, die im letzten Jahr zurückgestellt
wurden, müssen neu angemeldet werden. Anträge
auf vorzeitige Schulaufnahme sowie Anträge auf
Zurückstellung sind ebenso bis zum 24. Februar
im Schulsekretariat zu stellen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch Diens-
tag und Donnerstag von 8 bis 11 Uhr unter der
Telefonnummer (07042) 33722 zur Verfügung.
Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an
kontakt@horrheimer-grundschule.de.
Müller, Rektorin

Schornsteinreinigung
Ab den 9. Februar 2026 wird die allgemeine
Schornsteinreinigung in Horrheim durchgeführt.

Stadtteil Kleinglattbach

Ottmar-Mergenthaler
Realschule
Die OMRS lädt zum Informationstag für Familien
zur Wahl der weiterführenden Schule ein: am
Samstag (7. Februar 2026). Interessierte Familien
können sich mit Ihrem Grundschulkind ab 10 Uhr
einen ersten Eindruck von unserer Schule machen,
Fragen stellen und so die richtige Entscheidung für
den weiteren Bildungsweg ihres Kindes treffen.
Neben Informationen rund um die OMRS und
einer Führung durch die Räumlichkeiten (Beginn
10 Uhr) werden Lehrkräfte sowie Schülerinnen
und Schüler unserer Schule anwesend sein und
die einzelnen Bereiche vorstellen, etwa die Musik-
klasse, die technischen Fachräume, die MINT-AG
und vieles andere mehr. Die Veranstaltung endet
gegen 12.15 Uhr. Auf unserer Homepage www.
omrs.de finden Sie zudem alle wichtigen Informa-
tionen rund um das Schulleben an der OMRS. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!
Lumpp, Schulleiter

Fundsache
Auf der Verwaltungsstelle Kleinglattbach wurde
ein einzelner Schlüssel abgegeben. Eigentumsan-
sprüche können hier geltend gemacht werden.

Blutspende
Der nächste Termin zum Blutspenden des Deut-
schen Roten Kreuzes DRK ist am Freitag (6. Febru-
ar 2026) von 14.30 bis 19. 30 Uhr in der Halle
im See, Im See 6, in Kleinglattbach. Termine kön-
nen unter www.blutspende.de/termine gebucht
werden.

Stadtteil Riet

Brennholzverkauf
Der Brennholzverkauf findet am Dienstag (10. Fe-
bruar 2026) um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle
Enzweihingen, Schulstraße 6, in 71665 Vaihin-
gen-Enzweihingen statt. Verkaufsangebot: siehe
Ortsteil Enzweihingen.

Backhaus Riet
Wir bitten alle Backhaus-Benutzer, die Jahresge-
bühr für 2026 in Höhe von 7 Euro in den Briefkas-
ten am Rathaus oder direkt bei Backhauspächterin
Elisabeth Kachler einzuwerfen. Vielen Dank.

Folgende Unternehmen sind für das
Herstellen und Schließen der Gräber
zuständig:

für die Stadtteile Ensingen, Horrheim und
Gündelbach:
das Unternehmen Bestattungen Dürr,
Inh. Andreas Lehner,
Gündelbacher Str. 14, Vaihingen-Ensingen,
Telefon (07042) 813268

für die Stadtteile Enzweihingen, Aurich und Riet:
das Unternehmen Bestattungsinstitut
Gräßle-Reichert GbR,
Vaihingen-Enzweihingen,
Beerhaldenstr. 3, Telefon (07042)2709933

für die Kernstadt Vaihingen und die Stadtteile
Kleinglattbach und Roßwag:
das Unternehmen Bestattungen Strauß,
Inh. Daniela Hiel
Grempstraße 30, Vaihingen an der Enz,
Telefon (07042) 92254
Die beauftragten Unternehmen stehen Ihnen für
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

BESTATTUNGSWESEN

Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Telefon 0 70 42 / 3 76 73 95

Hilfe im Notfall
Hier finden Sie einen Defibrillator

Kleinglattbach TSV (Ensinger Straße)
und Kreissparkasse (Theodor-Heuss-Straße)
Horrheim Mettertalhalle und am Rathaus
Kernstadt Kreissparkasse (Stuttgarter Straße)
und Adventuregolf-Anlage (Am Wolfsberg)
Enzweihingen Kreissparkasse (Vaihinger Straße)
Riet Verwaltungsstelle (Ludwigsburger Straße)
Gündelbach Feuerwehr (Katharinenstraße)
Aurich Feuerwehr (Hirsauer Straße)
Gündelbach Feuerwehr (Katharinenstraße)
Ensingen Feuerwehr (Dennefstraße)

>www.regionderlebensretter.de

Wochenenddienst am
31. Januar/1. Februar 2026
Vaihingen, Roßwag, Aurich:
Stefanie Kruppan-Pichlmaier
Angela Roth

Ensingen, Gündelbach, Horrheim,
Kleinglattbach, Oberriexingen,
Sersheim:
Cosette Acker
Manuela Kiefer
Elisa Klett
Kerstin Werner

Enzweihingen, Riet, Eberdingen,
Hochdorf, Nussdorf:
Galina Eckstädt
Doris Klingler
Kerstin Lanik

Aus datenschutzrechtlichen Gründen
dürfen einzelne Pflegekräfte nicht genannt
werden.

Sozialstation Vaihingen an der Enz
Friedrichstr. 10
71665 Vaihingen an der Enz

Ambulante Alten- und Krankenpflege:
Telefon: 18900

Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege:
Telefon.: 18900

Betreuungsgruppe für Demenzkranke:
Anmeldung unter Tel. 18954

Beratungsbesuche und Pflegekurse:
Telefon 18900

Gesprächskreis für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Montag (2. Februar 2026), 17.30 bis
19.30 Uhr, Betreutes Wohnen (Pulverturm).


